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Obmann Hauer – ein
Leben für die Fischerei

Schon sehr früh hatte sich Johann Hauer mit
der Fischerei beschäftigt. Bei den Arbeiter-
fischern (VÖAFV), Sektion Bruck, übernahm
Hauer nach einigen Jahren die Obmannstelle.
25 Jahre arbeitete Hauer als Obmann und
lenkte mit den Vorstandsmitgliedern die Ge-
schicke des Vereines. In seiner Obmannzeit
besuchte er in Starnberg Kurse über Fische-
rei und legte die Prüfung zum Fischmeister
ab. Sein Wissen wurde durch den Besuch von
Kursen und Tagungen vervollständigt. Dieses
Wissen war sehr wertvoll für die Fischzucht,
Bewirtschaftung der Vereinsgewässer und
Beratung der Fischer in der Steiermark.
Ab 1993 war Johann Hauer auch Obmann der
LO (Landesorganisation der Arbeiterfische-
reivereine).
1999 wurde die Obmannstelle der LO Steier-
mark von Dr. G. Kräuter übernommen. In bei-
den Fällen Sektion Bruck/Mur und LO wurde
Johann Hauer zum Ehrenobmann ernannt.
Vor zehn Jahren übernahm er die Obmann-
stelle des Landesfischereiverbandes Steier-
mark (LFV) und konnte mit Stellvertreter Köp-
felsberger und den Vorstandsmitgliedern die
Steiermärkische Fischerei aus dem Dornrös-
chenschlaf wecken. In mühevoller und lang-
wieriger Arbeit wurde das neue steirische
Fischereigesetz geschaffen.
Die Körperschaft öffentlichen Rechts konnte
für den Landesverband leider nicht erreicht
werden. Der Ertrag der Fischkartenabgabe
fließt dem Land Steiermark zu. Zehn Prozent
des Abgabenertrages sind jedenfalls für die
Förderung der Fischerei zu verwenden. Diese
zehn Prozent werden für ökologische Ver-
besserungen der Fischgewässer und Schu-
lungen der Bezirkssachverständigen verwen-
det.
In seiner Obmannzeit ist es Johann Hauer mit
seinen Mitarbeitern gelungen, den LFV finan-
ziell zu festigen.
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Für die vom Gesetzgeber verlangten Fischer-
prüfungen wurde als Grundlage ein Leitfaden
und Fragenkatalog vom LFV erstellt.
Viele Fischer konnten von der guten Vereins-
führung überzeugt werden und sind heute
Mitglieder des LFV.
Ein Miteinander mit Landesregierung und
Wasserbauer wurde erreicht zum Vorteil der
Fischerei in der Steiermark. Derzeit wird die
Fischerei bei Wasserbauten schon bei der
Planungsphase miteingebunden.
34 Bezirkssachverständige (BZSV) für Fische-
rei wurden von der Landesregierung bestellt.
Die Aufgabe der BZSV ist es, dem Gewäs-
serbesitzer und den zuständigen Baubezirks-
leitungen mit ihrem Wissen beratend zur Seite
zu stehen.
Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern
wurde eine Broschüre »Nutzen ist Schutz« er-
stellt. Diese Broschüre hatte enormen An-
klang. 20.000 Stück wurden verteilt.
Die Mitwirkung bei der Messe »Revier und
Wasser« mit einer großen Aquarienschau des
LFV war selbstverständlich.
Ein ganz großer Erfolg für Fischerei und Lan-
desregierung (Wasserbau) war die Ausstel-
lung am Tummelplatz. Ein Gebirgsbach mit
fischgerechtem Bachverbau und mit den
darin lebenden Fischarten wurde gezeigt.
Diese Veranstaltung wurde vom LFV hervor-
ragend mitorganisiert. Die Ausstellung konnte
sechs Wochen lang besucht werden. Die Be-
völkerung Steiermarks, darunter viele Schüler,
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erfreute sich an dieser. 150.000 Besucher
wurden gezählt.
Johann Hauer wurde für den enormen Einsatz
in der Fischerei durch Landeshauptfrau Klas-
nic das goldene Ehrenzeichen des Landes
Steiermark überreicht!
Aus gesundheitlichen Gründen hat Johann
Hauer in der letzten Vorstandssitzung das
Amt des Obmannes des Landesfischereiver-
bandes zurückgelegt. Obmannstellvertreter
Jakob Köpfelsberger hat dieses Amt als neuer
Obmann bis zur Neuwahl übernommen.
Wir wollen auf diesem Wege Herrn Johann
Hauer recht herzlich für die geleistete Arbeit
im Landesfischereiverband danken. Wir wün-
schen dem scheidenden Obmann viele ge-
sunde Jahre im Kreise seiner Familie und viel
Freude bei der Fischerei; jetzt wird wieder
mehr Zeit dafür vorhanden sein – hoffentlich!

J. Köpfelsberger F. Schuster
Obmann Geschäftsführer

und die Vorstandsmitglieder

Fortbildungsveranstaltung
der österreichischen

Fischereisachverständigen 
Am 12. und 13. Juni 2002 fand die diesjährige
Fortbildungsveranstaltung für allgemein be-
eidete und gerichtlich zertifizierte Sachver-
ständige, Amtssachverständige für Fischerei
und Fischökologen im Rahmen des Öster-
reichischen Fischereiverbandes in Oberöster-
reich statt.
Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung
war die Diskussion und Erarbeitung von me-
thodischen Ansätzen sowie Mindestanforde-
rungen bei Beweissicherungen und Fischbe-
standserhebungen in Fließgewässern.
Der erste Tag fand im Ibis-Hotel in Linz statt.
Nach der Begrüßung und Einleitung referierte
Univ.-Prof. DI Stefan Schmutz über die Be-
wertung der fischökologischen Funktions-
fähigkeit im Hinblick auf die Wasserrahmen-
richtlinie. Anschließend berichtete HR Dr. Al-
bert Jagsch (BAW Scharfling) über den
derzeitigen Stand der Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie in Österreich hinsichtlich
der fischökologischen Funktionsfähigkeit. Die

OBERÖSTERREICH

weiteren Referate waren den Methoden der
Fischbestandserhebungen gewidmet:
• Gerhard Woschitz (Österreichischer Fi-

schereiverband): Methodische Mindest-
anforderungen bei Fischbestandserhebun-
gen in kleinen Fließgewässern;

• DI Gerald Zauner (ezb Engelhartszell): Die
Streifenmethode – eine Methode zur Quan-
tifizierung von Fischbeständen mittelgroßer
Fließgewässer;

• DI Dr. Jürgen Eberstaller (ezb Wien): Min-
destanforderungen an das Untersuchungs-
design bei Funktionsüberprüfungen von
Fischaufstiegshilfen.

Am Nachmittag wurden aus den 30 Teilneh-
mern drei Gruppen gebildet und in drei Work-
shops methodische Grundlagen diskutiert
und erarbeitet:
• Workshop I: Methodik kleine (watbare) Ge-

wässer (Leitung: Woschitz/Schmutz)
• Workshop II: Methodik mittelgroßer Ge-

wässer (Leitung: Zauner)
• Workshop III: Methodik bei der Überprü-

fung von Fischaufstiegshilfen (Leitung:
Eberstaller)

Die Ergebnisse der Workshops werden zu-
sammengefaßt und sind in Form eines Be-
richtes beim Österreichischen Fischereiver-
band erhältlich.
Einheitliche Methoden bei der Fischbestands-
aufnahme in Fließgewässern sind die wich-
tigste Grundlage eines jeden fischereilichen
Gutachtens. Grundsätzlich sollte es kein Gut-
achten ohne Fischbestandsaufnahme geben,
außer die Kosten der Bestandsaufnahme
würden etwa bei Entschädigungsgutachten
die Schadenssumme überschreiten.
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